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Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zur 
Aufnahme des Betriebs von Energieversorgungsnetzen durch die 
Mainfranken Netze GmbH (1. Erweiterung) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 

Technologie erlässt gemäß § 4 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG) folgenden 

Bescheid: 

Die Genehmigung zur Aufnahme des Betriebs von Elektrizitäts- und 

Gasversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung vom 02.07.2008, 

Nr. VI/1d-6223a/110/3, wird um folgende Netzgebiete der allgemeinen 

Versorgung erweitert: 

Postanschrift 
80525 München 

Hausadresse: 

Telefon Vermittlung 
089 2162-0 

Telefax 
089 2162-2760 

E-Mail 
poststelle@stmwi.bayern.de 

Internet 
www.stmwi.bayern.de 

Öffentliche Verkehrsmittel 
U4, U5 (Lehel) 

18, 100 (Nationalmuseum/ 
Haus der Kunst) Prinzregentenstr. 28, 80538 München 
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1. Elektrizitätsversorgung: 

• Gemeinde Leinach im Landkreis Würzburg 

2. Gasversorgung: 

• Gemeinde Margetshöchheim im Landkreis Würzburg 

Dieser Bescheid ersetzt die Erweiterungsgenehmigung vom 13.12.2012. 

Kostenentscheidung 

Für diese Genehmigung wird eine Gebühr von 200 € erhoben. 

Die Kostenrechnung wird gesondert übermittelt. 

IV. 

Begründung 

Die Genehmigung wird antragsgemäß erteilt. 

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 

Technologie ist zum Erlass dieses Bescheids sachlich und örtlich zuständig 

(§ 4 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 07.07.2005, 

BGBl. I S. 1970, in der jeweils gültigen Fassung, i. V. m.Art. 1 Abs. 1 Satz 1 

des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschaftsrechtlicher 

Vorschriften (ZustWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.01.2005, GVBI. S. 17, zuletzt geändert durch § 1 Nr. 351 der 

Verordnung vom 22.07.2014, GVBI. S. 286). 

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Tarif-Nr. 5.III/3/1.1 des Kosten- 

verzeichnisses (Anlage zu § 1 der Verordnung über den Erlass des 

Kostenverzeichnisses zum Kostengesetz vom 12.10.2001, GVBI. S. 766, in 

der jeweils gültigen Fassung). 
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V. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 

Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg 

in 97082 Würzburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 

Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen’' Form. 

Hinweise zur Rechtsbeheifsbeiehrung: 
1 Die Einiegung eines Rechtsbeheifs per einfacher E-Maii ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 


